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Bekanntgabe der in der 31. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des 
Landkreises Eichsfeld am Mittwoch, den 20.11.2013 gefassten Beschlüsse 
 
TOP 5  Vergabe von Leistungen 

 
TOP 5.1 Beschlussvorlage Nr.  13/096 

Vergabe von Ingenieurleistungen - Erneuerung der Kreisstraße 128 (ehemals L 2030) zwischen Pfaff-
schwende und Kella 
 
Abstimmung über den Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss ermächtigt die Verwaltung, mit dem Büro 
 
 Rother & Partner Ingenieurgesellschaft mbH 
 Papiermühlenweg 8 
  99974 Mühlhausen 
 
einen Ingenieurvertrag für die Maßnahme „Erneuerung der Kreisstraße 128 zwischen Pfaffschwende und Kel-
la“ abzuschließen.  
 
Ja: 7  Nein: 0  Enthaltung: 0  Anwesend: 7   
 
 
TOP 5.2  Beschlussvorlage Nr.  13/099 

Vergabe von Bauleistungen 
"Erneuerung der Kreisstraße 128 zwischen Pfaffschwende und Kella" 
 
Abstimmung über den Beschlussvorschlag: 
 
 Der Kreisausschuss beschließt, der Firma  
 
 STRABAG AG 
 Bereich West/Mittel Thüringen 
 Gruppe Nordhausen 
 Uthleber Weg 49 

99734 Nordhausen 
 
den Zuschlag für die Straßenbauarbeiten im Zuge der Ausschreibung „Erneuerung der K 128 zwischen Pfaff-
schwende und Kella“ mit einer Auftragshöhe von 969.841,08 EURO zu erteilen. 
 
Ja: 7  Nein: 0  Enthaltung: 0  Anwesend: 7   
 
 
TOP 5.3  Beschlussvorlage Nr.  13/100 

Vergabe von Leistungen Maßnahme aus dem Eingliederungstitel für Selbständige 

 
Abstimmung über den Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss des Kreistages des Landkreises Eichsfeld beschließt den Zuschlag zur Durchführung 
einer Maßnahme zur Beratung und Kenntnisvermittlung erwerbsfähiger, leistungsberechtigter Selbständiger 
auf der Grundlage des § 16 c Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) in Höhe von 144.000 € (Brutto) der 
Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR)  
 

- Gründungsberatung MOBIL – 
Bürgerstraße 48 
37073 Göttingen 

zu erteilen. 
 
Ja: 7  Nein: 0  Enthaltung: 0  Anwesend: 7 
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TOP 12 Beschlussvorlage Nr.  13/097 

Terminplan 2014 für die Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse  

 
Abstimmung über den Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss des Kreistages des Landkreises Eichsfeld beschließt den Terminplan 2014 für die Sit-
zungen des Kreistages, des Kreisausschusses sowie der Fachausschüsse. 
 
Ja: 6  Nein: 0  Enthaltung: 0  Anwesend: 6 
 
Landkreis Eichsfeld, 21.02.2014 
 
 
 
Der Landrat 
 
 

Wahl der Kreistagsmitglieder am 25. Mai 2014 
- Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
 
1. Im Landkreis Eichsfeld sind am 25 Mai 2014  46 Kreistagsmitglieder zu wählen. 

 
Zum Kreistagsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1, 2, 27 Abs. 3 ThürKWG wählbar. 
Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, sind wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt im Landkreis haben; der Aufenthalt wird vermutet, wenn die Person in einer Gemeinde des 
Landkreises gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts 
maßgebend (§ 1 Abs. 1, §§ 12 und 27 Abs. 3 ThürKWG). 
 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik Deutschland: Königreich Belgi-
en, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik Estland, Republik Finnland, Französische Re-
publik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien Republik 
Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Niederlande, 
Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Re-
publik Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland sowie Republik Zypern. 

 
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-
cher Ämter nicht besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Straf-
haft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§§ 12, 27 Abs. 3 ThürKWG).  
 

1.1 Für die Wahl der Kreistagsmitglieder können Wahlvorschläge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des 
Grundgesetzes oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert.  
 
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf 
höchstens 46 Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres 
Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvor-
schlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hier-
zu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurzbe-
zeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Be-
zeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforder-
lich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tra-
gen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.  
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In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und 
sein Stellvertreter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner 
des Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und 
nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stell-
vertreter. Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der Beauf-
tragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahl-
vorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner 
des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter des Landkreises abberufen und durch andere ersetzt 
werden. 

 
1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO 

enthalten: 
 
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe, 

 
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der Bewerber unter Angabe ihrer 

Reihenfolge im Wahlvorschlag, 
 

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters, 
 

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres 
Geburtsdatums und ihrer Anschrift. 

 
 Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:  
 
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur ThürKWO, dass sie nicht für 

dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer 
Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen, 

 
b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 

ThürKWG von der Partei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung, 
 

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei weiterer Teilnehmer der Ver-
sammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG, 

 
d) Bescheinigungen der Gemeinde über die Wählbarkeit der Bewerber und die Wahlberechtigung 

der Unterzeichner des Wahlvorschlags, ggf. des Beauftragten und seines Stellvertreters nach 
dem Muster der Anlagen 23 und 24 zur ThürKWO. 

 
2.  Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber müssen in einer zu diesem 

Zweck einberufenen Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmbe-
rechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu ge-
ben, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträ-
ger durchzuführen. Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den 
wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe 
aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung 
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versamm-
lungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter des Landkreises 
an Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstim-
mung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsbe-
rechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben wurde, 
sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter des Landkrei-
ses ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige 
Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches. 
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3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund eines eigenen einzelnen Wahl-
vorschlags seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag oder im Kreistag 
des Landkreises Eichsfeld vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtig-
ten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so viel 
Wahlberechtigten unterstützt werden, wie Kreistagsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 184 Unter-
schriften). 

 
3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines gemeinsamen Wahlvorschlags 

im Kreistag vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den 
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Kreis-
tagsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstüt-
zungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im 
Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn 
einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unter-
stützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen 
im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag vertreten ist.  

 
3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei oder Wählergruppe mit einem 

geänderten oder neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Un-
terzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner 
des früheren Wahlvorschlags war. 

 
3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunterschriften persönlich nach der 

Einreichung des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter des Landkreises beim Landratsamt Eichsfeld 
bis zum 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- 
und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unter-
schrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter des 
Landkreises mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der üblichen Dienstzeiten des Landratsamtes Eichsfeld von montags bis freitags von 
8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und zusätzlich donnerstags von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr in 37308 Heilbad Heili-
genstadt, Friedensplatz 8, Haus I, Zimmer 235, ausgelegt. Der Wahlleiter des Landkreises legt die Liste 
zur Leistung von Unterstützungsunterschriften außerdem auch bei allen Gemeindeverwaltun-
gen/Verwaltungsgemeinschaften innerhalb des Wahlgebiets unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags aus. Bei der Leistung von Unterstützungsunterschriften sind Bescheinigungen der Gemein-
deverwaltung /Verwaltungsgemeinschaft über die Wahlberechtigung des Unterzeichners nach dem 
Muster der Anlage 24 zur ThürKWO vorzulegen, es sei denn, dass die Unterstützungsunterschrift vom 
Wahlberechtigten bei der Gemeindeverwaltung /Verwaltungsgemeinschaft seiner Hauptwohnung ge-
leistet wird. 

 
 Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchti-

gung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei 
dem Landratsamt oder den Gemeindeverwaltungen/Verwaltungsgemeinschaften der kreisangehörigen 
Gemeinden aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unter-
stützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im 
Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an 
Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorlie-
gen.  

 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlä-
gen für die dieselbe Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Un-
terstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. 
Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden. 

 
4. Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung). Sie muss spätestens am 34. Tag 

vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der 
Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter des Landkreises erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftli-
che Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) beizufügen. 
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5. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (11. April 
2014) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter des Landkreises Eichs-
feld, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können 
nur bis zum 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 18:00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklä-
rung des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvor-
schlags zurückgenommen werden. Die Erklärung von Listenverbindungen muss unter den oben ge-
nannten Voraussetzungen ebenfalls gegenüber dem Wahlleiter des Landkreises erfolgen. 

 
6. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. 

die Wahl wird ohne Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der Stimmen-
häufung auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Kreis-
tagsmitglieder zu wählen sind. 

 
7.  Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter des Landkreises unverzüglich auf Mängel 

überprüft und die Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvor-
schläge müssen spätestens bis zum 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014), 18:00 Uhr, behoben sein. 
Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie 
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher Weise wie 
Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der Wahl (22. April 2014) tritt der Landkreiswahlausschuss zu-
sammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenverbindungen 
den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten 
Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind. 

 
8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 
 
Heilbad Heiligenstadt, den 25.02.2014 
 
 
 
gez. Munke 
Landkreiswahlleiter 
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Verordnung des Landkreises Eichsfeld über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlass vom 21.02.2014 
 
Auf Grund des § 10 Abs. 1 und Abs. 3 des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes (ThürLadÖffG) vom 24. Novem-
ber 2006 (GVBl. S. 541), mit den erfolgten Änderungen, wird für den Landkreis Eichsfeld verordnet: 
 

§ 1 
 
In den nachfolgend aufgeführten Gemeinden dürfen Verkaufsstellen wie folgt geöffnet sein: 
 

Gemeinde Anlass Datum Zeit 

    

Breitenworbis Frühlingsmarkt 23.03.2014 11:00  -  17:00 Uhr 

 Markttag 04.05.2014 11:30  -  17:30 Uhr 

 Oktoberfest 03.10.2014 11:30  -  17:30 Uhr 

 Markttag 02.11.2014 11:30  -  17:30 Uhr 

    

Dingelstädt Breikuchenfest 17.08.2014 13:00  -  18:00 Uhr 

 Weihnachtsmarkt 30.11.2014 14:00  -  18:00 Uhr 

    

Großbodungen Weihnachtsmarkt  30.11.2014 12:00  -  18:00 Uhr 

    

Heiligenstadt Palmsonntag  13.04.2014 13:00  -  18:00 Uhr  

 Autofrühling 27.04.2014 13:00  -  18:00 Uhr                       

 Stadtfest 14.09.2014 13:00  -  18:00 Uhr                       

 Weihnachtsmarkt 07.12.2014 13:00  -  18:00 Uhr                    

    

Leinefelde Einkaufsbummel  16.03.2014  13:00  -  18:00 Uhr 

 22.Leinefelder  Automarkt 04.05.2014  13:00  -  18:00 Uhr 

 Herbstfest 28.09.2014  13:00  -  18:00 Uhr 

 Weihnachtsmarkt 30.11.2014  13:00  -  18:00 Uhr 

    

Worbis Frühlingsmarkt 06.04.2014  13:00  -  18:00 Uhr 

 Wipperfest 21.09.2014  13:00  -  18:00 Uhr 

 Weihnachtsmarkt 07.12.2014  13:00  -  18:00 Uhr 

 
§ 2 

 
(1) Zuwiderhandlungen gegen § 1 der Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 14 Thürin-

ger Ladenöffnungsgesetz. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 
 

§ 3 
 
Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Heilbad Heiligenstadt, den 21. Februar 2014 
 
 
 
Der Landrat 
 
 
 
 

 


